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R E"P U B LI K 0 S TE R R Eie H . 
BU N 0 E S't-11 N I STERi UM 

FOR LANDESVERTEIDIGUNG 

21.· 9. 9l5-PräsB/70 

Tätigkeit der Kommission zur Reform des: 
Bundesheeres; 

Dringliche Anfrage der Abgeordneten TÖDLING, 
. MARWAN-SCHLOSSER, Dr. PRADER, GLASER 
und.Genossen 'an den Bundesminister für Landes­
verteidigung, Nr. 238/J. 

Kanzlei des Präsidenten 
des Nationalrates' 

. Parlan-:tent 

1010 Wien· 

45' IA.B. 
~38 IJ. 
Präs. amu:! .. Q~ J uJi 1970 

In Beantwortung der in der Sitzung des Nationalrates ain 9. Juli ' 

1970 übex-reichten, an mich gerichteten dringlichen Anfrage Nr. 238/J 

'der Abgeordr:cten TÖDLING~ MARWAN-SCHLOSSER; Dr. PR.A,DER, 

GLASER und Genas sen, die nachträglich in eine schriftlich zu beant­

wortendeAnirage umgewandelt wurde, beehre ich mich folgendes aus­

zuführen: 

Zu'r Frage 1), welche: lautet: 

IlHat der Bundeskanzlermit Ihnen als dem ressortzuständigen 

. Minister auf Grund Ihrer verfassungsmäßigeu,Ministerverant-:­

wortlichkeit vor Abgabe dieser Erklärung Kontakt aufgenommen ?11 

antworte ich: 

Ja, Es hat ein telefoni s che r Kontakt mit dem in de r Schweiz . 

weilenderi. Herrn Bundeskanzler stattgefunden. 

Zur Frage ?'),wel5=he lautet: 

"Sind Sie als der 're~sörtzuständig~' Minister und Vorsitze~de 
, der Bundesheerreforrnkornmission der Auffassung, 'wonach 

mit Mehrheit gefaßte Beschlüsse dieser Kommission voll­

kom,men irrelevant sind? 1I 
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antworte ich wie folgt: 

,Ich messe den Beschlüssen der Bundesheerreformkommission 
, , 

die ,ihnen gebührende Bedeutung zu, lasse aber keinen Zweifel darü1?er 

aufkommen,daß die von der Bundesregierung eingesetzte Kommission 

',an jene Intentionen gebunden ist', die in der von der Bundesregierung 

dem Hohen Haus vorgetragenen Regierungserklärung enthalten sind. 

Zur Frage 3), welche lautet: 

"Sind Sie als der ressortzuständige Minister der Auffassung, 
.' .' 

daß durch den Wortlaut,der Regierungserklärung, wonach die 

Bundesheerreform.kommission die Aufgabe hat, Reformvor-
l 

schläge für die Struktur des Bundesheeres mit dem Ziel einer 

I-Ierabsetzung des ordentlichen Präsenzdienstes von neun auf 

sechs Monate auszuarbeiten, wobei die Einsatzfähigkeit von 

Teilen des aktiven Bundesheeres zum Schutz der österreichi­

schen Neutralität in allen Krisen-, Spannungs- und Katastrophen­

fällen gewährleistet sein muß, dezitiert formuliert wurde, daß, 

die KOll"1.mission überhaupt nur zu dem Zweck geschaffen wurde, 

um jene Reformen zu' verwirklichen, welche sich' aus der 

Herabsetzung der Präsenzdienstzeit von neun auf sechs, Mo-

nate ergeben?1I 

antworte ich wie folgt: 

Die der Bundesheerreformkommission gestellte Aufgabe, nämlich 

die Erstattung von Reformvorschlägen mit dem Ziel der Herabsetzung 

des ordentlichen Präsenzdienstes von neun auf sechs Monate unter, gleich­

zeitiger Wahrung der Einsatzfähigkeit des österreichischen Bundeshee }:es 

ist vö~lig eindeutig und bedarf keiner Interpretation. 

Zur Frage 4), welche lautet: 

"Teilen Sie die Auffassung des Herrn Bundeskanzlers, wonach 

die Kommis sion nur jene Reformen durchzuführen hat, ,welche' 

sich aus der Herabsetzung der Dienstzeit ergeben, wobei der 

Herr Bund'eskanzlerneuerlich feststellt; daß diese Herabsetzung 

der Dienstzeit mit L'Jänner 1971 erfolgen wird? U 

" io! 
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· antworte ich wie folgt: 

Wie ich bereits in meiner Antwort zu~ Frage 3) ausgeführt habe, . 

besteht zwischen der Herabsetzung der Dienstzeit und der DurchfUhrung 

· der übrigen Reformmaßnahmen ein untrennbar:er Zusammenhang. 

Im übrigen darf ich darauf verweisen, daß der Termin i. Jänner 1971 

für das Inkrafttreten de r Reform unter ande rem in den "Planungsgrundlagent' 

enthalten ist, die die Ausschußvorsitzenden der Kommission erhalten haqen. 

Zur Frage 5), welche lautet:. 

"Betrachte;n Sie Reformen im Sinne des Herrn Bundeskanzlers 

als etwas~ das sich aus der Herabsetzung der Wehrdienstzeit 

ergibt oder betrachten Sie umgekehrt Reformen als Voraus­

setzungen für· eine Herabsetzung der Wehrdienstzeit ?" 

·darf ich auf die bereits geg·ebenen Antworten zu den Fragen 3) und 4) 

· verweisen, wonach zwischen der Herabsetzung der Wehrdienstzeit und 

der Reform des Bundesheeresein untrennbarer Zusammenhang besteht. 

Zur Frage 6), welche lautet: 

"Handelt es sich Ihrer Auffassung nach überhaupt um eine echte 

. Wehrdienstzeitverkürzung oder nur um eine Wehrdienstzeit­

zerlegung in eine· Präsenzdienstzeit und in Waffenübungen ?" 

antworte ich wie folgt: 

Es handelt sich jedenfalls um eine Ve·rkürzung des ordentlichen 

Präsenzdienstes, . darüber hinaus aber auch u:m eine echte Verkürzung 

der gesa:mten Dauer der Wehrdienstleistung. 

Zur Frage 7), welche lautet: 

"Sind Sie nach wie vor der Auffassung, die Sie i:m Verteidigungs­

ausschuß am 2. Juli geäußert haben,wonach aus den drei zu­

sammenhängenden KomponentenWehrsyste:m~ Heeresorgani­

sation und Präsenzdienstzeit keines dieser Proble:me herausge­

rissen und, allein behandelt werden kahn?" 

antworte ich wie folgt: 

Eine solche Äußerung habe ich in dieser Form nicht gemacht. Es 

findet sich auch nichts derartiges im Sitzungsprotokoll. Ich stelle jedoch 

., ....... . 
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fest, daß eine gewisse Wechselwirkung zwischen Welirsystem, Heeresor­

ganisation und Präsenzdienstzeit besteht, die aber nicht so ist, daß bei 

. Veränderung einer Komponente Unbedingt auch die beidenanderen Kompo­

nenten gleichzeitig eine bestimmte Änderung erfahren müßten. 

ZUr Frage 8), welche lautet: 

"Stehen Sie nach wie vor zu der am 15. Mai 1970 bei der Konsti­

tuierung .der Heeresreformkommission abgegebenen Erklärung, wo­

nach die Aufgabe der Kommission die Ausarbeitung eines Reform,:" 

vorschlages betreffend die Struktur des Bundesheeres auf der Basis 

der allgemeinen Wehrpflicht und des Auftrages der Bundesregierung 
, . 

vorn 11. 5.1965 für die militärische Landesverteidigung ist, wonach 

stets einsatzbereite Teile des Bundesheeres nach den operativ takti-
, 

... ' .. 

schen Erfordernissen in der Lage sein müssen, in Krisen und Neutra­

litätsfällen die Neutralitäts schutza"bsicht unse res Staates jede rzeit 

zu bekunden, im Verein mit dem Mobilmachungsheer den Versuch 

einer Besetzung österreichischen Staatsgebietes abzuwehren sowie 

in Katastrophenfällen rasch verfügbar zu sein? 11 

antworte ich: 

Ja. 

Zur Frage 9), welche lautet: 

ttWie ist in diesem Zusammenhang Ihre Erklärung im Fernsehen 

vorn 7. Juli 1970 'in der Übergangsphase wird es natürlich irgend­

welche Umorganisationsmaßnahmen geben,die immer irgendwelche 

Auswirkungen haben. Das bringt kein Staat zusammen, eine Heeres­

reform durchzuführen, wo es nicht irgendwelche Momente geben 

wird, wO die Einsatzbereitschaft nicht hundertprozentig gegeben ist, 

das ist klar'" zu verstehen?" 

antworte ich wie folgt: 

Ich erblicke keinen Widerspruch zwischen rneirier Erklärung vorn 

15. Mai 1970,und meinen Ausführungen vorn 7. Juli 1970. 

Zur Frage 10), welche lautet: 

"Sind Sie der Auffassung, daß die Reformkörnmission bis Ende 

Oktober einen abschließenden Bericht vorlegen wird können, der 

eine taugliche Grundlage für ein einsatzbereites Bundesheer .im 

Sinne Ihre r Erklärung vorn 15. 5. bilden könnte? 11 
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antworte ich wie folgt: 

Mein Ministerium wird alle Voraussetzungen schaffen,' die es der' 

Kommission ermöglichen, ihr Gutachten bis Ende Oktober abzugeben, so 

daß Bundesregierung und Parlament a,h dies~m Zeitpunkt die diesen obersten 

Staatsorga,nen vorbehaltenen Entscheidungen treffen können. Es ,wird die 

Einhaltungdieser Frist. aber auch zu einem guten Teil von der Kommission 

s~lbst abhängen. 

Zur Frage 11), welche lautet: 

"Was haben Sie, Herr Bundesminister, veranlaßt, . <;laß der Be-

'. schluß d~r Bundesheerkommissio~ vom 2. Juli, wonach die 

Glaubwürdigkeit der von der Bundesregierung eingesetzten 

Kommission und ihre Arbeit nicht durch PresseerklärungeI). 

ernstlich in Frage gestellt werden soll, innerhalb der Bundes­

regierung entsprechen<le Beachtt~ng findet?" 

antworte ich wie folgt: 

Der Beschluß der Kommission vom 2. Juli wurde nach rn.einen 

Informationen direkt dem Herrn Bundeskanzler zugestellt, so daß eine 

. Einschaltung des Landesverteidigungsministers nicht erforderlich war. 

Zur Frage 12), welche lautet: 

IIInder Öffentlichkeit entsteht im zunehmenden Maß der Eindruck, 

daß Sie als Fachmann durch Bestrebungen der Partei des Bundes­

ka:nzlers in einen Gewissenskonflikt gebracht werden. Wy.rden 

Sie im Falle einer Zuspitzung eines solchen Konfliktes den Er­

fordernissen einer mit allen zu Gebote stehenden Mitteln durch­

zuführenden Landesverteidigung, wie sie die völkerrechtliche 

Pflicht eines neutralen Staates ist, und der sich daraus ergeben­

den Notwendigkeit eines jederzeit voll einsatzbereiten Bundes­

heeres den absoluten Vorrang vor allen anderen Erwägungen 

geben? 11 

antworte ich wie folgt: 

Erstens geht die Frage von einer falschen Voraussetzung aus, 

weil ich mich in meiner Tätigkeit als Bundesminister keinesfalls in 

einem solchen Gewis senskonflikt befinde. 

. .... 
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Zweitens bin ich übe rzeugt,daß auch in der Öffentlichkeit kein 

derartiger Eindruck besteht,wie ihn die Fragesteller wahrzunehmen 

behaupten. 

Und drittens stelle ich mit dem aUergrößten Nachdruck fest, daß 

die derzeitige Bundesregierung unter Bundeskanzler Dr. Kreisky in 

jeder Beziehung entschlossen ist, alle Verpflichtungen, die sich aus 

der Neutralität Österreichs ergehen, auf die gewissenhafteste Weise 

zu erfüllen. 

/'--', 

/10. Juli 1970' 
, Dei Bundesmini~ter: 
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